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Der hier vorliegende Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungs-
amt der Stadt Wetzlar unter Einbindung der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Rödl und Partner GmbH, Köln, geprüft. 

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

Im Übrigen wird auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
vom 14.12.2020 (Drucksachennummer 1846/20 – I/629) zur Entlastung 
des Magistrats gemäß § 114 HGO verwiesen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Afa Absetzung für Abnutzung 

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten 

AWV Abwasserverband Wetzlar 

BBesG Bundesbesoldungsgesetz 

BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz 

BG Baugebiet 

BMF Bundesfinanzministerium 

BStBI. Bundessteuerblatt 

BVG Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges 

DMS Dokumentenmanagement System 

DRU Drucksachen 

EB Eigenbetrieb 

EKVO Eigenkontrollverordnung 

EMMA engagiert mit Mädchen aktiv 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EStG Einkommensteuergesetz 

FAG Hessisches Finanzausgleichgesetz 

Flst. Flurstück 

Gern. Gemarkung 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 

GIS Geoinformationssystem 

GoB Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

GWAB Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen 

GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 

HBG Hessisches Beamtengesetz 

HessAFWoG Hessisches Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen 

HGO Hessische Gemeindeordnung 

HKO Hessische Landkreisordnung 

HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz 

ILV Interne Leistungsverrechnung 

JIM Jungen im Mittelpunkt 

JuLeiCa Jugendleitercard 

KAG Kommunales Abgabengesetz 

KEP Kommunale Entwicklungsplanung 

KG Kontengruppe 

KGG Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit 

KiTa Kindertagesstätte 
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Abkürzungsverzeichnis 

KLR Kosten- und Leistungsrechnung 

KoBü Koordninationsbüro Sozial- und Jugendwesen 

KOG Kontenobergruppe 

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 

LSA Lichtsignalanlagen 

LWV Landeswohlfahrtsverband 

Nass.Heimstätte Nassauische Heimstätte 

NKRS Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem 

OD Ortsdurchfahrt 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

RMV Rhein-Main-Verkehrsbund 

RPA Rechnungsprüfungsamt 

SGB Sozialgesetzbuch 

SGB II Sozialgesetzbuch Grundsicherung für Arbeitssuchende 

SGB IX Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

SGB VIII Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe 

SGB XII Sozialgesetzbuch Sozialhilfe 

SIP Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen 

SVV Stadtverordnetenversammlung 

TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

UStG Umsatzsteuergesetz 

VHS Volkshochschule 

ZOB Zentraler Omnibusbahnhof 
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Rechtliche Grundlagen 

Im Anhang sind gemäß § 112 HGO i. V. m. § 50 GemHVO, einschließlich der dazu 
erlassenen Hinweise, die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergeb-
nisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern, Übersichten über das Anlage-
vermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten beizulegen sowie eine Über-
sicht über die in das folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen auf-
zunehmen. 

Im Anhang sind ferner anzugeben: 

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden mit einer Begründung, 

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungs-
kosten, 

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen 
sind, 

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, 

6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht 
angewendet wird, 

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögens-
gegenständen, 

8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 

9. eine Übersicht über die fremden Finanzmittel (§ 15 GemHVO) 

10. Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haus-
haltsjahres zur Stadt in einem Dienst oder Arbeitsverhältnis stehen. 

11. die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates zum Bilanz-
stichtag, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vor-
namen. 

Die Hinweise zu § 50 GemHVO weisen unter anderem noch auf folgendes hin: 

Im Anhang werden u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
erläutert und die wesentlichen Abweichungen zu einzelnen Vermögens-, Ergebnis-
und Finanzrechnungspositionen im Jahresvergleich dargestellt. Dem Anhang sind die 
Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die 
Rückstellungsübersicht beizufügen. 

Sachverhalte die im Anhang zum Jahresschluss erläutert werden, müssen gemäß 
Hinweis Nr. 1 zu § 51 GemHVO nicht nochmals im Rechenschaftsbericht aufgeführt 
werden. 
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Bilanzierungs- und Bewertungsmethode 

Auf die Schlussbilanz der Stadt Wetzlar zum 31.12.2016 werden die entsprechenden 
Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaus-
haltsverordnung (GemHVO) angewendet. Ergänzend werden die Hinweise zur 
GemHVO, der erläuterte Verwaltungskontenrahmen sowie handelsrechtliche Vor-
schriften zu Grunde gelegt. 

Die Vermögensgegenstände sind gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO mit den Anschaf-
fungskosten oder den Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen nach 
§ 43 GemHVO in die Vermögensrechnung eingeflossen. Zinsen für Fremdkapital 
sind in diesen nicht berücksichtigt. 

Investitionszuschüsse sind mit dem Wert der tatsächlichen Auszahlungen (gewährte 
Investitionszuschüsse) zu aktivieren, wenn die Voraussetzungen des § 38 Abs. 4 
GemHVO i.V.m den dazu erlassenen Hinweisen vorliegen. 

Investitionszuschüsse als Sonderposten werden ebenfalls nach den tatsächlichen 
Einzahlungen (erhaltene Investitionszuschüsse) bilanziert (vergl. § 38 Abs. 4 GemH-
VO). Diese immateriellen Vermögensgegenstände werden wie Sachanlagevermögen 
linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. 

Die Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear (§ 43 Abs. 1 GemHVO), soweit 
erforderlich wurden hinsichtlich der Nutzungsdauer wirtschaftliche und technische 
Besonderheiten berücksichtigt und gegebenenfalls außerordentliche Abschreibungen 
vorgenommen (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO). 

Die Nutzungsdauer für die einzelnen Wirtschaftsgüter orientiert sich gemäß § 43 
GemHVO an betrieblich gewohnten und anerkannten Nutzungsdauern bei der Stadt 
Wetzlar. Ursprünglich angenommene Nutzungsdauern von Anlagegütern waren 
grundsätzlich nicht zu korrigieren. Lediglich im Bereich der Bauten, insbesondere bei 
An- und Umbauten vorhandener Gebäude, konnten Nutzungsdauerverlängerungen 
durch die investive Maßnahme gerechtfertigt sein. Zum Teil wurden die Umbauten 
als Wertveränderung auf das vorhandene Anlagegut ohne Anpassung der Restnut-
zungsdauer gebucht, zum Teil erfolgte aufgrund der investiven Maßnahme eine mo-
derate Anpassung der Nutzungsdauer. 

Zugänge geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG) wurden zu Anschaffungskosten in-
ventarisiert. Dazu zählen bewegliche, abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- und 
Herstellungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro (netto) liegen. Diese 
werden in dem sogenannten GwG-Pool pauschal über fünf Jahre abgeschrieben. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind gemäß den Hinweisen 
zu § 41 GemHVO mit dem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurde vorge-
nommen. 

Rückstellungen wurden gemäß § 39 GemHVO in Höhe des Betrages angesetzt, der 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 

Verbindlichkeiten sind gern. § 41 Abs. 1 GemHVO mit dem Rückzahlungsbetrag bi-
lanziert. 
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Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
wurde nicht vorgenommen. Es wird weiterhin zu Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten aktiviert. Diese werden gern. § 41 GemHVO i.V.m. den dazu erlassenen Hinwei-
sen wie folgt definiert: 

Anschaffungskosten  
Kaufpreis 
zzgl. Aufwendungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft (z.B. Installation) 
zzgl. Anschaffungsnebenkosten (z.B. Grunderwerbsteuer, Transport, Zölle) 
zzgl. Eigenleistungen der Gemeinde, wenn direkt zurechenbar (z.B. Montage 

durch eigene Arbeitnehmer) 
zzgl. Nachträgliche Anschaffungskosten (z.B. Festeinbau eines Zusatzgerätes) 
abzgl. Anschaffungskostenminderungen (z.B. Skonto, Rabatte) 

Herstellungskosten  
Materialeinzelkosten (Bilanzierungsgebot) 
zzgl. angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten (Bilanzierungs 

wahlrecht) 
zzgl. Fertigungseinzelkosten (Bilanzierungsgebot) 
zzgl. angemessene Teile der notwendigen Fertigungsgemeinkosten (Bilanzie- 

rungswahlrecht) 
zzgl. Sondereinzelkosten der Fertigung (Bilanzierungsgebot) 
zzgl. Abschreibungen des Anlagevermögens, soweit durch Herstellung veranlasst 

(Bilanzierungswahlrecht) 
zzgl. Zinsen für Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung (Bilanzierungswahl- 

recht) 
abzgl. Herstellungskostenminderungen (Bilanzierungsgebot) 

In den folgenden Erläuterungen zur Vermögensrechnung werden die wesentlichen 
Veränderungen zum Vorjahr dargestellt. 

Fortschreibung des Inventars 

Das Inventar ist der Nachweis über den Bestand und die Entwicklung des Anlage-
vermögens der Stadt Wetzlar. Das aufzustellende Inventar erfüllt somit eine Ord-
nungsfunktion und darüber hinaus eine Wertermittlungsfunktion. 

Bei der Durchführung, Überwachung und Aufbereitung des Inventars sind folgende 
Grundsätze (ordnungsgemäßer Inventur) zu beachten 

Vollständigkeit der Bestandsaufnahme 

Richtigkeit der Bestandsaufnahme 

Einzelerfassung und Einzelbewertung (soweit möglich) 

- Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme 

Grundsatz der Klarheit 

- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
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Gemäß 8 35 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Stadt Wetzlar im Rahmen des Jahresab- 
schlusses verpflichtet, körperliche Vermögensgegenstände durch eine körperliche 
Bestandsaufnahme/lnaugenscheinnahme zu erfassen. Es bedarf einer körperlichen 
Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände zu den Bilanzstichtagen nicht, so- 
weit durch andere Verfahren der Bestand der Vermögensgegenstände festgestellt 
werden kann ($ 36 Abs. 2 GemHVO). Gemäß Hinweis Nr. 3 zu dieser Vorschrift sind 
die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung allerdings in einem drei- bis fünfjährigen 
Rhythmus abzustimmen. 

Aufgrund des Beschleunigungserlasses vom 30. Juli 2014 (Erlass zur Beschleuni- 

gung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haus- 

haltsjahre bis einschließlich 2013) und der daraufhin erlassenen Erweiterungen die- 
ses Erlasses war es der Stadt Wetzlar möglich, eine jährlich durchzuführende Inven- 
tur bis zum Jahresabschluss 2017 zurückstellen. 

Vom o.g. Beschleunigungserlass hat die Stadt Wetzlar in den vergangenen Jahren 
teilweise Gebrauch gemacht und erstmalig zur Schlussbilanz 2015 eine körperliche 
Bestandsaufnahme physischer Gegenstände seit der Eröffnungsbilanz 2009 in Teil- 

bereichen durchgeführt, die dann jährlich weitergeführt wird. 
So wurde auch zur Schlussbilanz 2016 eine körperliche Bestandsaufnahme in Teil- 

bereichen der Verwaltung durchgeführt. 
Hierbei wurde von der zeitlich ausgeweiteten Stichtagsinventur Gebrauch gemacht 
und in dem Zeitraum 01.11.2016 bis 29.02.2017 in den ausgewählten Bereichen eine 
körperliche Bestandsaufnahme physischer Gegenstände durchgeführt. 
Als Bereiche wurde sich im Vorfeld u.a. für Kindertagesstätten, den Fuhrpark und die 

IT-Hardware entschieden. 
Außergewöhnliche Sachverhalte, die zu einer außerordentlichen Abschreibung füh- 
ren, wurden dabei nicht festgestellt; zur Vereinfachung von Folgeinventuren und 
Straffung der Anlagenbuchhaltung wurden u.a. Betriebsaufwendungen (unter 150 
Euro netto), die keiner eigenständigen Inventarisierung unterliegen, ausgebucht. 
Es werden im Rahmen der Inventur jährlich Bereiche festgelegt, um eine vollständige 
körperliche Inaugenscheinnahme in einem drei- bis fünfjährigen Zeitraum zu gewähr- 

leisten. 

Ungeachtet dessen werden schon seit Beginn der Doppik bei der Stadt Wetzlar wei- 
tere anerkannte Inventurmethoden angewandt, die von der Verpflichtung zur Durch- 
führung einer körperlichen Bestandsaufnahme zum Schluss eines jeden Haushaltjah- 
res befreien. 
Dazu ermächtigen die 8$ 35, 36 GemHVO i.V.m. den dazu erlassenen Hinweisen. 

Der Hinweis Nr. 2 zu $ 36 GemHVO regelt die Möglichkeit zur Unterlassung einer. 
jährlichen körperlichen Bestandsaufnahme, wenn Bestände des Anlagevermögens 
durch Fortschreibung (Erfassung aller Zu- und Abgänge) nachgewiesen werden kön- 
nen und eine ordnungsgemäße buchmäßige Erfassung in der Anlagenbuchhaltung 
sichergestellt ist. 

Somit eröffnet diese Vorschrift die Möglichkeit zur Durchführung von permanenter 
Inventur und Buchinventur, deren Ergebnisse/ Bestände allerdings auch gem. Hin- 
weis Nr. 3 dieser Vorschrift mit dem tatsächlichen Vorhandensein abzustimmen sind. 
Voraussetzung für die permanente Inventur sind das unterjährige Erfassen aller Zu- 
und Abgänge in der Anlagenbuchhaltung unter Beachtung der GoB. 
Die Buchinventur ermittelt die Bestände des Vermögens und der Schulden, die auf 
die Aufzeichnungen der Buchhaltung Bezug nehmen (z.B. Anordnungen, Belege). 
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Bei der Stadt Wetzlar werden unterschiedliche Inventurmethoden angewendet. 
Die Voraussetzungen für die Anwendung der permanenten Inventur und der damit 
verbundenen Vereinfachungen im Inventurverfahren werden dergestalt umgesetzt, 
dass seit Einführung der Doppik mit einhergehender Pflicht zur Aufstellung der Ver- 
mögensrechnung, alle Zugänge von Vermögensgegenständen in Form von direkten 
Erfassungen in der Anlagenbuchhaltung bei der Buchung dokumentiert sind und im 
Inventar abgebildet werden. 

Durch ein, seit Einführung der Doppik, geschaffenes System von Bestandsände- 
rungsmeldungen werden Abgänge von Vermögensgegenständen dokumentiert und 
in der Anlagenbuchhaltung erfasst. 

Somit berechtigt die laufend getätigte Fortschreibung des Inventars die Stadt Wetzlar 
grundsätzlich von der Vereinfachung gem. Nr. 3 der Hinweise zu 8 36 GemHVO Ge- 
brauch zu machen und den Inventur-Rhythmus auf drei bis fünf Jahre auszuweiten. 

Die Stadt Wetzlar macht von dieser Vereinfachung allerdings nicht flächendeckend 
Gebrauch. Ergänzend zur permanenten Fortschreibung werden schon seit Einfüh- 
rung der Doppik Inventuren in verschiedenen Bereichen durchgeführt, um einen Ab- 
gleich mit den Buchbeständen zu gewährleisten (z.B. in Form von Katasterabglei- 
chen, Vorratsvermögen). 

Anwendung Beschleunigungserlass 

Das Hessische Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 29.06.2016 den sog. Be- 
schleunigungserlass (Erlass zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von 
doppischen Jahresabschlüssen) vom 30.07.2014 für die Jahre 2014 und 2015 ver- 
längert. 

Die im Erlass vom 30.07.2014 aufgezeigten Möglichkeiten zur Beschleunigung dop- 
pischer Jahresabschlüsse konnten grundsätzlich bis einschließlich 2015 angewendet 
werden. 

In Teilbereichen wirkt der Beschleunigungserlass über diesen Zeitpunkt hinaus. So 
lässt z.B. Ziffer 4 des Beschleunigungserlasses die Möglichkeit; Inventuren bis zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 zurückzustellen. 
Hiervon wurde jedoch kein Gebrauch gemacht; eine körperliche Bestandsaufnahme 
bestimmter physischer Vermögensgegenstände (wie oben beschrieben) wurde 
durchgeführt. = 

Somit wurde der Jahresabschluss 2016 erstmals ohne die Erleichterungen des Be- 
schleunigungserlasses aufgestellt bzw. es fanden bei der Stadt Wetzlar keine weite- 

ren Erleichterungen Anwendung.





Jahresabschluss 2016 der Stadt Wetzlar 
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1.1. Erläuterungen zur Vermögensrechnung —  Aktiva 

Pos. 1 — Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen ist die Gesamtheit aller Vermögensteile, die einer Kommune in 
der Regel dauerhaft zur Verfügung stehen. Der abnutzbare Teil dieses Anlagever-
mögens unterliegt dem dauernden Werteverzehr, der in der sogenannten Abschrei-
bung seinen Niederschlag findet. Die jährlichen Abschreibungswerte errechnen sich 
durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer. 

Die Gesamtsumme des Anlagevermögens ist im Jahr 2016 um 2.789.993,98 Euro 
auf 352.526.391,72 Euro gestiegen. Mit 253.412.045,90 Euro entfällt der größte An-
teil auf das Sachanlagevermögen, gefolgt von den Finanzanlagen mit einem Betrag 
von 78.026.589,34 Euro. Die immateriellen Vermögensgegenstände gehen mit ei-
nem Wert i.H.v. 21.087.756,48 Euro in die Bilanz ein. 
Eine detaillierte Erläuterung folgt bei den einzelnen Positionen. 

Pos. 1.1 — Immaterielle Vermögensgegenstände 

Die hier auszuweisenden immateriellen Vermögensgegenstände sind im Gegensatz 
zum Sachanlagevermögen physisch nicht greifbare Werte, die selbstständig bewert-
bar sind. Dazu zählen insbesondere Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Li-
zenzen sowie erworbene Software. Außerdem werden hier die von der Stadt gewähr-
ten Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte ausgewiesen. 

Pos. 1.1.1 — Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 

Die Zugänge von Softwarelizenzen erfolgten auf Basis der Anschaffungskosten. Un-
entgeltlich oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind nicht aktivierbar. 
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt für Standardsoftware 5 Jahre, für 
Spezialsoftware 8 Jahre. 

Für den Bereich der allgemeinen Verwaltung wurden neue Softwaren bzw. Folgeli-
zenzen/Upgrades , u. a. für Microsoft Produkte (z.B. Select für rund 5.304 Euro), für 
CMS/Internetauftritt (rund 14.719 Euro), für DMS/E-Government (Aktivierung mit rund 
182.750 Euro), für GIS-Strassendatenerfassung (rund 30.346 Euro) und für Sophos-
Protection und AVIRA(rund 26.020 Euro) aktiviert. 

Die Softwarelizenzen erfahren im Jahr 2016 eine regelmäßige Abschreibung i. H. v. 
rund 162.339,64 Euro. 

Weiterhin wurden in 2016 die geleisteten Anzahlungen auf verschiedene allg. Pla-
nungen und Konzepte, wie z.B. Fahrradwegekonzept, Altstadtparkkonzept und Grün-
flächenkataster, über außerordentliche Abschreibung ausgebucht, da diese aufgrund 
ihrer Klassifizierung als allgemeine Planungen keine aktivierungsfähigen Investitio-
nen bzw. immaterielles Vermögen darstellen. 
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Pos. 1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und —zuschüsse 

Von der Gemeinde gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse sind gemäß § 38 
Abs. 4 GemHVO i.V.m den dazu erlassenen Hinweisen als immaterielle Vermögens-
gegenstände in die Bilanz aufzunehmen. Dabei ist gemäß der dazu erlassenen Hin-
weise zu beachten, dass sie an einen bestimmten Zweck gebunden sind und eine 
Rückforderungsmöglichkeit besteht. Für die Abschreibung gilt grundsätzlich, dass die 
voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, ana-
log der Nutzungsdauer der bei der Stadt Wetzlar im Eigentum befindlichen Anlagegü-
ter, anzusetzen ist. 

Insgesamt wurden im Jahr 2016 lediglich 350 Euro an Investitionszuschüssen im 
Rahmen der Förderung des Umwelt- und Naturschutzes für die Förderung privater 
Solaranlagen bzw. Zisternen gewährt. Es handelt sich hierbei um eine Gewährung zu 
350 Euro. Die geringe Anzahl resultiert aufgrund der geringeren Nachfra-
ge/Beantragung dieser Förderung. 

Die Sportförderung wurde mit rund 35.215 Euro investiv bezuschusst, u. a. 15.000 
Euro an den Deutschen Alpenverein e.V. (Erweiterungsbau Kletterhalle Cube), 2.650 
Euro an den TC Münchholzhausen (Beregnungsanlage und Beleuchtung), 2.800 Eu-
ro an die Kreisschützengesellschaft Wetzlar (Modernisierung Schießstand) und 7.500 
Euro an den SC Niedergirmes (Mittelbau Sportanlage). 

Die Zugänge der investiven Zuschüsse an Dritte für die Stadtsanierung belaufen sich 
im Jahr 2016 auf rund 1.320 Euro. In der Regel handelt es sich um kleinere Zu-
schüsse für die Herrichtung, Sanierung und Modernisierung von Gebäuden Dritter in 
der Altstadt bzw. Stadtteilen. In 2016 wurde lediglich ein Zuschuss für das Sanie-
rungsobjekt Hauser Gasse 13 gezahlt. 
Außerdem schlägt hier der Investitionszuschuss zum Abbruch des Stadthauses am 
Dom mit 500.000 € zu Buche. 

Weiterhin hervorzuheben sind die Bezuschussungen im Bereich Denkmalschutz und 
Denkmalpflege i. H. v. rund 24.910 Euro, u.a. an Privatpersonen mit 3.170 Euro 
(Fassade Solmser Straße 7), mit 2.300 Euro (Haustür und Fenster Entengasse 2-4), 
mit 2.650 Euro (Fachwerk und Dachstuhl Blasbacher Weg 13), mit 3.150 Euro 
(Scheune Oberdorfstraße 10) und mit 5.850 Euro (Dach und Fassade Schmiedgasse 
5). 

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind Zugänge i.H.v. rund 
1.636.092 Euro (Zuschüsse für Infrastruktur) zu verzeichnen. 

Im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege wurde ein Zuschuss an den Landwirtschaft-
lichen Verein für den Einbau einer Heizungsanlage i.H.v. 2.700 Euro gewährt. 

Die geleisteten Investitionszuschüsse werden wie Sachanlagegüter regelmäßig linear 
abgeschrieben und erfahren im Jahr 2016 eine Abschreibung von rund 1.604.754 
Euro. 
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Im Rahmen der überjährigen Risikoeinschätzung nach § 50 (2) Zi. 5 GemHVO ana-
log erfolgte eine Abfrage von in-aussicht-gestellten Zuschussgewährungen über den 
Schlussbilanzstichtag hinaus. 

Eine Abfrage der in Frage kommenden Bereiche hat ergeben, dass keine überjähri-
gen möglichen Zuschussgewährungen im investiven Bereich zu nennen sind. 

Pos. 1.2 — Sachanlagevermögen 

Das Sachanlagevermögen umfasst sämtliche Vermögensobjekte, die dazu bestimmt 
sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung zu dienen. Im Sachanlagever-
mögen werden alle Vermögensgegenstände zusammengefasst, die von den Dienst-
stellen und Einrichtungen längere Zeit (mind. 1 Jahr) zur Leistungserstellung genutzt 
werden, wie z. B. Gebäude, Grundstücke, Mobiliar, Ausstattungsgegenstände. Es 
handelt sich um sogenannte Gebrauchsgüter. 

1.2.1 — Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

In dieser Bilanzposition sind alle bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt 
Wetzlar ausgewiesen. Im Vergleich zur Schlussbilanz 31.12.2015 hat sich der Be-
stand um 672.940,51 Euro erhöht. 

Der Bestand der bebauten Grundstücke ist mit 28.743.871,95 Euro im Vergleich zur 
Schlussbilanz 31.12.2015 um 222.789,78 Euro gesunken. 
Im Gegensatz dazu ist der Bestand der unbebauten Grundstücke per Saldo um 
895.730,29 Euro von 20.213.602,74 Euro auf 21.109.333,03 Euro gestiegen. 

Da die Grundstücke in der Regel keinem Werteverzehr unterliegen, werden diese 
nicht abgeschrieben. Bei besonderen Belastungen kann eine außerordentliche Ab-
schreibung vorgenommen werden. Im Jahr 2016 sind keine derartigen Erkenntnisse 
bzw. Sachverhalte aufgetreten, so dass hiervon kein Gebrauch gemacht wurde. 

Für rund 1.602.790 Euro fanden Grundstücksankäufe statt. Für verschiedene Grund-
stücke Gem. Wetzlar, Barbara-Lüdemannstr.15 wurden 120.951 Euro, Ernst-Leitz-
Str. 42 u. 52, 145.500 Euro und für ein Grundstück in der Wetzbachstr.17 wurden 
145.143 Euro aufgewendet. 
In der Gern. Münchholzhausen wurden für verschiedene Grundstücke „In der Schat-
tenlänge" 814.825 Euro aufgewendet und für ein Grundstück Gern. Garbenheim, 
„Der Geißler", Ackerland, 61.100 Euro. 

Im Jahr 2016 wurden im Wert von rund 897.000 Euro Grundstücke verkauft bzw. sind 
durch Raumordnungen/Neuvermessungen geändert. Dafür wurde ein Verkaufserlös 
i.H.v. rund 1.392.000 Euro erzielt, der im außerordentlichen Ergebnis unter Pos. 25, 
26 (vgl. Anhang 2.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) gebucht ist. 

U. a. wurden verschiedene Grundstücke Gern. Wetzlar, Neubaugebiet Rasselberg 
mit 225.562 Euro (Restbuchwert 131.115 Euro), Schwalbengraben 110 mit 681.956 
Euro (Restbuchwert 408.993 Euro), Gern. Nauborn, 2 Grundstücke in der Bergstraße 
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mit 132.157 Euro (Restbuchwert 84.480 Euro), Engelsberg mit 31.000 Euro (Rest-
buchwert 3.100 Euro) ertragswirksam verkauft. 

Pos. 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

In dieser Bilanzposition sind sämtliche Gebäude und Grundstückseinrichtungen der 
Stadt Wetzlar ausgewiesen. 

Diese Vermögensgegenstände sind insgesamt mit einem Betrag von 53.910.601,71 
Euro in der Schlussbilanz enthalten. 
Der Wert der Bauten und Grundstückseinrichtungen hat sich somit per Saldo um 
1.230.562,15 Euro gegenüber der Schlussbilanz 31.12.2015 verringert. Die Verände-
rungen ergeben sich durch Abschreibungen, An- und Verkäufe sowie Aktivierungen 
von Anlagen im Bau. 

Es sind einerseits regelmäßige Abschreibungen von rund 1.916.397,13 Euro (z. B. 
Kindergärten, -tagesstätten: 292.886,10 Euro, Einrichtungen der Jugendarbeit: 
7.861,90 Euro, Verwaltungsgebäude: 424.805,63 Euro, Feuerwehrgebäude: 
127.023,56 Euro, Museumsgebäude: 172.192,20 Euro, Friedhofsgebäude: 29.186,38 
Euro, baulichen Anlagen im Bereich Sport und Bäder: 621.339,60 Euro) andererseits 
Zugänge und Umbuchungen (z.B. Aktivierungen von Anlagen im Bau) von 
1.576.608,60 Euro sowie Abgänge von rund 1.883.114,00 Euro zu verzeichnen. 

Im Bereich der Aktivierungen sind hier beispielsweise zu nennen die Aktivierung des 
Neuen Rathauses mit 1.071.093,92 € (u.a. Fenstersanierung, Brandschutz, Netz-
werkverkabelung), des Hallenbades Europa mit 76.222,46 Euro (nachträgl. AHK zu 
Gesamtsanierung aus 2012) und der KiTa Spilburg mit 16.170,70 Euro (nachträgl. 
AHK). 
Weiterhin wurden im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms des Bundes 
2016 Aktivierungen an dem Feuerwehrgebäude Dutenhofen mit 42.385,70 € (Hei-
zungsanlage, Flachdachsanierung) und an dem Feuerwehrgebäude /Bürgerhaus 
Steindorf mit 17.743,78 Euro (Flachdachsanierung) vorgenommen. 

Bei den weiteren Aktivierungen im Jahr 2016 handelt es sich um im Wert verhältnis-
mäßig geringere Investitionen, auch in Form von nachträglichen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten, an den weiteren städtischen Gebäuden und baulichen Anlagen. 

Pos. 1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

Die öffentliche Verwaltung verfügt häufig über Sachanlagen, die nicht unmittelbar zur 
Leistungserstellung einer bestimmten Verwaltungseinheit eingesetzt werden. Diese 
Vermögensgegenstände haben zwar einen Bezug zur Leistung, stehen aber dem 
Gemeingebrauch und nicht der einzelnen Verwaltungseinheit zur Verfügung (z. B. 
Straßen, Brücken, Straßenausstattungen, Kunstgegenstände, Kulturgüter, Wald). 
Das Infrastrukturvermögen wird der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 

Das wesentliche Infrastrukturvermögen wird wie folgt erläutert: 
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Der Bestand der Straßenaufbauten ist im Vergleich zur Schlussbilanz 31.12.2015 
von 36.450.183,59 Euro um 751.851,07 Euro auf 35.698.332,52 Euro gesunken. 
Hier schlagen im Jahr 2016 an regelmäßigen Abschreibungen 3.072.622,68 Euro zu 
Buche. 

Die fertig gestellten Anlagen im Bau im Bereich Straßen-, Geh- und Radwegebau 
wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Es 
erfolgen im Jahr 2016 Aktivierungen i.H.v. 2.320.771,61Euro. 

Folgende fertig gestellte Maßnahmen sind u.a. in den jeweiligen Bereichen zu nen-
nen: 

Im Bereich der Straßenaufbauten (Fahrbahn) erfolgten in 2016 Aktivierungen in Hö-
he von 2.063.036,06 Euro, die sich u.a. wie folgt darstellen: 

569.036,97 Euro Leitzplatz 
384.103,47 Euro Merianstraße 
244.023,50 Euro Römerstraße, WZ 
192.460,62 Euro Bergstraße, WZ 
156.407,19 Euro Elsenbachpfad, NB 

77.021,53 Euro Ulmensteinstraße, WZ 
40.971,15 Euro Hölderlinstraße 
52.559,42 Euro Friedenstraße, WZ 
35.514,45 Euro Otto-Wels-Straße, Hermannstein 
47.618,38 Euro Sonnenstraße, Naunheim 
56.971,78 Euro Wetzlarer Straße, Naunheim (Teilfläche) 

Im Bereich Gehwegebau (Teilflächen) erfolgten in 2016 Aktivierungen in Höhe von 
257.735,55 Euro die sich wie folgt darstellen: 

223.921,02 Euro 
15.500,15 Euro 

3.168,55 Euro 
8.464,96 Euro 
4.835,26 Euro 
1.845,61 Euro 

Gehweg Leitzplatz 
Gehweg Gabelsberger Straße 
Gehweg Frankfurter Straße 
Gehweg Friedenstraße, WZ 
Gehweg Bergstraße, WZ 
Gehweg Robert-Weg-Weg 

Im Bereich Gehwege fallen demgemäß im Jahr 2016 an Abschreibungen 31.538,18 
Euro an, sodass der Schlussbilanzwert von 751.046,92 Euro auf 977.244,29 Euro 
steigt. 

Das aktivierte Vermögen der Ingenieurbauwerke (außer Kanalisation), wie u. a. 

Brücken (Wert rd. 16.089.510 Euro) 
Unterführungen (Wert rd. 4.677.235 Euro) 
Stützmauern (Wert rd. 2.553.365 Euro), 

ist im Gegensatz zur Schlussbilanz 2015 um 182.096,98 Euro auf 24.876.475,00 Eu-
ro gesunken. 

Als aktivierte Anlagen im Bau sind in diesem Bereich lediglich nachträgliche Anschaf-
fungskosten der Fußgängerunterführungen Bahnhof mit 172.867,36 Euro, der Stütz- 
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mauer Merianstraße mit 197.896,79 Euro sowie die Aktivierung der Stützmauer 
Elsenbachpfad, NB mit 91.211,45 Euro zu nennen. 

Aus dem Vermögen der Ingenieurbauwerke (ohne Kanalisation) entsteht der Stadt 
Wetzlar im Jahr 2016 ein Abschreibungsaufwand i.H.v. von 648.023,38 Euro. 

Der Bestand des Kanalnetzes (Schächte und Haltungen) mit 23.485.062,62 Euro 
(791.971,36 Euro mehr als zur Schlussbilanz 2015) und der Sonderbauwerke Was-
ser mit 5.351.343,43 Euro (75.410,00 Euro weniger) ist per Saldo um 716.561,36 
Euro gestiegen. 

Im Bereich Kanalisation (Schächte und Haltungen) entstand im Jahr 2016 ein or-
dentlicher Abschreibungsaufwand von rund 827.148 Euro. Die Sonderbauwerke 
Wasser haben in 2016 eine ordentliche Abschreibung i. H. v. rund 203.935,71 Euro 
erfahren. 
Gründe, die eine außerordentliche Abschreibung rechtfertigen lagen in 2016 keine 
vor. 

Der Wert des Waldes (Grund/Boden und Aufwuchs) hat sich im Vergleich zur 
Schlussbilanz 31.12.2015 nicht verändert und geht mit 8.778.153,21 Euro in die 
Schlussbilanz 2016 ein. 
Einer ordentlichen Abschreibung unterliegt der Wald nicht; Tatsachen für die Durch-
führung einer außerordentlichen Abschreibung haben im Jahr 2016 nicht vorgelegen. 

Der Baumbestand der Stadt Wetzlar gemäß Baumkataster (Straßen- und Parkbäu-
me) ist mit dem Festwert in Höhe von rund 9,9 Mio. Euro in der Bilanz enthalten. Der 
Bestand wurde auf seine Werthaltigkeit hin geprüft und hat sich im Wesentlichen 
nicht verändert. Der Festwert, der lediglich bei wesentlichen Veränderungen ange-
passt wird, unterliegt einem jährlichen Zuwachs von unter 2%, was im Rahmen des 
Wesentlichkeitsaspektes keine Anpassung rechtfertigt. 

In dieser Bilanzposition sind auch Ausgleichsmaßnahmen für das BG Rasselberg 
aktiviert, die, als Naturgüter klassifiziert, hier abgebildet werden. Es wurden Aufwen-
dungen als nachträgliche AHK für ein Reptilienareal aktiviert, wofür eine Abschrei-
bung von rund 3.119,91 Euro zu Buche schlägt; weiterhin Grünflächen/Bewuchs im 
Baugebiet Hundsrücken (aus 2011 mit 4.071,04 Euro Abschreibung). 

Im Bereich Kultur, konkret der städtischen Sammlungen, wurden im Jahr 2015 An-
schaffungen im Wert von 4.537,50 Euro getätigt. Es handelt sich um diverse An-
schaffungen in Form von Zeichnungen (Bleistift), Gemälden, Lithographien und wei-
teren kleineren Exponaten. 

Der nach der in 2013 durchgeführten vollständigen Erfassung und Bewertung der 
Kunstgegenstände der Städtischen Sammlungen bezifferte Versicherungswert i.H.v. 
8.923.284 Euro erfährt keine Änderung. 

Kunstwerke in den städtischen Grünanlagen sind mit tatsächlichen Anschaffungskos-
ten in der Bilanz enthalten. 

Diese Kunstgegenstände und Kunstwerke erfahren als Kunst anerkannter Künstler 
keine Abschreibung. 
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Pos. 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 

Unter den Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung versteht man solche An-
lagen und Maschinen die einen direkten Bezug zum Leistungserstellungsprozess 
haben. Weitere Anlagen sind in der Position 1.2.5 enthalten. 

Zum Medienbestand gehören insbesondere Bücher, CDs, DVDs und ähnliche Be-
stände. Zeitungen und Zeitschriften gelten nicht als aktivierungsfähige Medien, son-
dern werden als Verbrauchsmaterialien betrachtet. Der Wert des Medienbestandes 
der Bibliothek in Höhe von 186.345,18 Euro wurde gemäß § 40 GemHVO in Verbin-
dung mit den dazu erlassenen Hinweisen aus Gründen der Bewertungsvereinfa-
chung nach der Festwertmethode ermittelt und hat sich im Jahr 2016 im Wesentli-
chen nicht geändert, so dass von einer Anpassung des Festwertes kein Gebrauch 
gemacht wurde und die Beschaffungen aufwandswirksam im Ergebnishaushalt ge-
bucht wurden. Eine lineare Abschreibung erfolgt hier nicht. 

Der Medienbestand der Artothek in Höhe von 243.912,79 Euro hat sich im Vergleich 
zur Schlussbilanz 31.12.2015 nicht verändert. Es erfolgten keine Beschaffungen in 
diesem Bereich; weiterhin war kein Vermögensgegenstand abgängig. 
Der weitere geplante Ansatz für Ankäufe im Bereich Artothek wurde zugunsten der 
Beschaffungen der Kunstausstellungen verwendet (siehe Bilanzposition 1.2.3). 
Eine Verminderung der Werte aufgrund von Abschreibungen ergibt sich gemäß § 43 
GemHVO nicht, da es sich um Werte anerkannter Künstler handelt. 

Des Weiteren sind in dieser Position folgende Anlagen enthalten: 

Straßenbeleuchtung (rund 5.669.311 Euro) 
Signalanlagen (inkl. Schilderbrücken) (rund 671.210 Euro) 
Krematorium Kühl- und Ofenanlage (rund 488.354 Euro) 
Parkscheinautomaten (rd. 18 Euro; Erinnerungswert) 

Der Wert der Signalanlagen hat sich im Jahr 2016 auf 671.210,09 Euro erhöht. Dies 
resultiert u.a. aus der regelmäßigen Abschreibungen i.H.v. 81.977,62 Euro und Akti-
vierungen an Ampelanlagen i.H.v. 198.887,56 Euro. Zu nennen sind hier u.a. die 
Fußgängersignalanlage Blasbacher Straße in Hermannstein (rund 19.706 Euro), die 
Signalanlage Industriestraße in Dutenhofen (rund 35.834 Euro; nachträgliche An-
schaffungskosten/Erweiterung), die Signalanlage Karl-Kellner-Ring/Leitzplatz (rund 
138.502 Euro; nachträgliche Anschaffungskosten). 

Am Parkleitsystem wurden im Jahr 2016 keine investiven Änderungen vorgenom-
men, so dass die Saldenänderung lediglich aus der regelmäßigen jährlichen Ab-
schreibung i. H. v. rund 21.666 Euro resultiert. Das Parkleitsystem ist somit komplett 
abgeschrieben und bildet keinen Wert mehr in der Schlussbilanz. 

Der Bilanzansatz der Straßenbeleuchtung erfährt eine Erhöhung um rund 60.694 
Euro auf rund 5.669.311 Euro. In diesem Bereich wurden rund 182.144 Euro aktiviert 
und mit dem bis zum Bilanzstichtag abgeschriebenem Wert angesetzt, außerdem 
schlagen Abschreibungen i. H. v. rund 120.142 Euro zu Buche; aktiviert wurden u.a. 
die Beleuchtungskabel Stadtgebiet (rund 131.799 Euro), verschiedene Schaltstel-
len/Verteilerschränke (Anzahl 9; rund 10.885 Euro) und Beleuchtungseinrichtungen 
z.B. am Leitzplatz (rund 11.860 Euro) 
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Pos. 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Vermögensgegenstände, die 
nicht unmittelbaren Bezug zum Leistungserstellungsprozess haben. 

Die Erfassung und Bilanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt ein-
zelfallbezogen und mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. In Aus-
nahmefällen wurde die Fest- bzw. Gruppenbewertung gemäß § 40 GemHVO ange-
wendet. So wurden z. B. im Bereich des Mobiliars und Ausstattungen bei gleicharti-
gen Vermögensgegenständen, die eine Einheit bilden, Sachgesamtheiten gebildet 
(z.B. Bestuhlung Kindergartenraum). 

Beim Fuhrpark liegen Bestandsänderungen vor, die per Saldo einen Wert von 
210.090,97 Euro ausmachen und den Schlussbilanzwert im Vergleich zum Jahr 2015 
auf 3.798.426,14 Euro reduzieren. Dieser Saldo ergibt sich zum Einen aufgrund der 
Verkäufe/Abgänge (26.104 Euro), der zeitanteiligen regelmäßigen Abschreibung von 
rund 785.852 Euro und zum Anderen aufgrund der in 2016 gebuchten Zugänge von 
rund 601.865 Euro. 

Zu nennen sind hier u. a. rund 273.065 Euro alleine im Bereich Stadtbetriebsamt für 
neue Fahrzeuge (u.a. Schmalspurgeräteträger 125.317,76 Euro, Radlader 73.656,97 
Euro, vier Anhänger 21.444,40 Euro und verschiedene An- und Aufbauten (u.a. 
Frontsichelmäher, hydraulische Drehvorrichtung, Streuer) sowie rund 51.142 Euro im 
Bereich Feuerwehr (u.a. Kommandowagen 43.925,07 Euro, Schlauchboot 2.257,31 
Euro). Außerdem wurden für rund 233.658,21 Euro KfZ-Beschaffungen im Bereich 
des Tiefbauamtes getätigt, für einen Ladekran (98.956,16 Euro) und einen Lastkraft-
wagen (134.702,05 Euro). 

Der Ertrag (Verkaufserlös), der sich aus den Abgängen ergeben hat beziffert sich auf 
50.768,25 Euro, so dass sich hieraus ein Buchgewinn i.H.v. rd. 12.704 Euro ergibt. 

Der Schlussbilanzwert 31.12.2015 der IT-Hardware in Höhe von 232.637,02 Euro ist 
in der Schlussbilanz 2016 auf 227.982,18 Euro gesunken. In diesem Bereich sind im 
Jahr 2016 Zugänge i.H.v. 88.215,32 Euro, Abgänge des Restbuchwertes i.H.v. 
3.327,65 Euro (Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur von Altgeräten 
und Verkäufe) und planmäßige Abschreibungen i. H. v. 84.751,49 Euro angefallen. 

Insgesamt hat sich diese Bilanzposition, die auch die gesamte Möbel- und Gerä-
teausstattung der Stadt Wetzlar beinhaltet, per Saldo um 276.231,62 Euro auf 
7.079.605,99 Euro verringert. 

Im Rahmen der durchgeführten Inventur (vgl. Ausführungen zu lfd. Nr. 1 Anhang) der 
körperlichen Vermögensgegenstände durch körperliche Bestandsaufnahme wurden 
verschiedene Aufnahmebereiche festgelegt und die Anlagengüter sachlich einge-
grenzt. Insgesamt ergaben sich für die Bereiche Fuhrpark, Kindertagesstätten (Be-
triebs- und Geschäftsausstattung) und IT-Hardware 2.087 Ausbuchungen, deren 
Restbuchwerte insgesamt i.H.v. 1.647,69 Euro außerordentlich abgeschrieben wur-
den. 
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Pos. 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Begonnene Bauprojekte und Maßnahmen werden bis zu deren Fertigstellung bzw. 
Inbetriebnahme als „Anlagen im Bau" geführt. Nach Fertigstellung der Maßnahmen 
werden die Buchungen den entsprechenden Bestandskonten zugeordnet und unter-
liegen ab diesem Zeitpunkt der Abschreibung. Folgende Werte sind in die Schlussbi-
lanz mit eingeflossen: 

Anlagen im Bau Tiefbau mit 4.762.035,55 Euro, davon insbesondere Maßnahmen an 
Straßen (Gemeinde-, Landes-), inklusive Ingenieurbauwerke, mit 3.741.210,74 Euro, 
Kanalisation mit 974.829,91 Euro, im Bereich ÖPNV mit 10.544,12 Euro und wasser-
bauliche Anlagen (Hochwasserschutz) mit 35.450,78 Euro. 

Im Bereich Straßen/Ingenieurbauwerke sind hier u. a. zu nennen der Straßenbau 
Bannstraße/Hermannsteiner Straße mit 1.149.375,10 Euro, der Straßenbau 
Beethovenstraße/Mozartstraße mit 484.684,94 Euro, der Straßenendausbau Hörns-
heimer Eck mit 473.270,32 Euro, der Straßenbau Konrad-Adenauer-Promenade mit 
335.577,16 Euro, der Straßenbau Wahlheimer Weg mit 191.025,63 Euro sowie die 
Stützmauer am Wetzbach, Solmser Weg (mit 20.535,09 Euro) und die Instandset-
zung der DB-Brücke am Bahnhof Wetzlar mit 816.694,10 Euro. 

Im Kanalisationsbereich (974.829,91 Euro) fließen u.a. die Kanalerneuerungen im 
Bereich Beethovenstraße/Mozartstraße mit 289.917,28 Euro, Konrad-Adenauer-
Promenade mit 141.534,41 Euro, Merianstraße mit 96.901,12 Euro, Leitzplatz mit 
87.979,39 Euro, Wahlheimer Weg mit 48.738,27 Euro, das Pumpwerk Alte Straße 
mit 52.407,23 Euro sowie weitere einzelne Maßnahmen an Haltungen im Stadtgebiet 
(u.a. aus Sanierungsprogramm) in die Schlussbilanz ein. 

Im Bereich wasserbauliche Anlagen (Hochwasserschutz) schlagen insgesamt 
35.450,78 Euro, u.a. 20.535,09 Euro für Maßnahmen am Wetzbach (Solmser Weg, 
Nauborn) und 8.811,47 Euro für den Hochwasserschutzdamm "In der 
Au/Nonnenmühle" als Anlagen im Bau zu Buche. 

Anlagen im Bau Hochbau mit 5.748.936,88 Euro, davon insbesondere Maßnahmen 
am Neuen Rathaus (Brandschutz mit 3.921.429,36 Euro), die Sanierung Domblick-
bad mit 89.340,08 Euro, die Auwaldentwicklung Garbenheim mit 84.428,21 Euro, die 
KiTa Garbenheim mit 51.060,75 Euro, die Herrichtung des neuen Standortes der 
Stadtbibliothek mit 20.230,00 Euro sowie die Jugendherberge mit 715.450,81 Euro. 
Alle diese Maßnahmen werden im Jahr 2017 oder später in Betrieb genommen und 
somit abschreibungspflichtig aktiviert. 

Insgesamt erfährt diese Bilanzposition im Jahr 2016 per Saldo eine Änderung i.H.v. 
1.457.863,03 Euro von 9.220.629,36 Euro auf 10.678.492,39 Euro. 

Pos. 1.3 — Finanzanlagevermögen 

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf 
Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unterneh-
mensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) die-
nen. 
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Pos. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

Als verbundene Unternehmen gelten Anteile an rechtlich selbständigen Unterneh-
men, auf die die Stadt Wetzlar einen beherrschenden Einfluss ausübt (Anteil mindes-
tens 50 (Y0) sowie ihre Eigenbetriebe. 

Der Wert der verbundenen Unternehmen wurde in der Eröffnungsbilanz dem anteili-
gen Eigenkapital gleichgesetzt, das die Stadt in die Beteiligung eingebracht hat. Die-
ser Wert wurde nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelt. 

Die Anteile folgender Beteiligungen sind der Bilanz des Eigenbetriebes Stadthallen 
zugeordnet: 

• Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltung GmbH 
• enwag mbH 
• W. Gimmler Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH 
• Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH 
• Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH 
• Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH 
• Wetzlar Arena GmbH 

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Jahresabschluss 2016 gemäß § 43 Abs. 3 
GemHVO überprüft. Die vorliegenden geprüften Jahresabschlüsse bei den Eigenbe-
trieben und Unternehmen lassen keine dauerhaften Wertminderungen erkennen, so 
dass keine außerordentlichen Abschreibungen erfolgen. Bezüglich der finanziellen 
Entwicklung der Eigenbetriebe wird auf den Punkt 4. Definition von Risikoberichten 
außerhalb des städtischen Haushalts verwiesen. 

Im Jahr 2016 wurde beim Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar der Jahresverlust 2010 
durch eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 390.703,12 € ausgeglichen. Die Ei-
genkapitalaufstockung stellt nachträgliche Anschaffungskosten dar und erhöht den 
Beteiligungswert des Eigenbetriebes Stadthallen Wetzlar um 390.703,12 € auf 
37.418.120,90 E. 

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte eine ergebniswirksame Zuschusszah-
lung für laufende Zwecke von 123.000 Euro für den im Jahr 2014 entstandenen 
Fehlbetrag in Höhe von 123.491,99 E. 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie die Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr sind aus der Anlage 5 des Anhangs ersichtlich. 

Pos. 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 

Es handelt sich um gewährte Darlehen, insbesondere für den Bereich Wohnungs-
bau. Die Reduzierung der Bilanzposition resultiert aus den von verbundenen Unter-
nehmen und Sondervermögen erhaltenen Zahlungen in Höhe von 269.735,17 Euro 
zur Tilgung. 
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Pos. 1.3.3 Beteiligungen 

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen 
Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern diese Betei-
ligung auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung 
einer dauerhaften Verbindung zu diesen Einrichtungen dient. 
Auch die Mitgliedschaft in einem Zweckverband ist den Beteiligungen zuzuordnen. 

Der Wert von Beteiligungen zur Eröffnungsbilanz entspricht dem anteiligen Eigenka-
pital, das die Stadt in die Beteiligung eingebracht hat. Dieser Wert wurde nach der 
Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelt. Die Mitgliedschaft in einem Zweckverband 
wird nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet, wenn der Verband sein 
Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten Buchführung führt. 

Die Anteile an Beteiligungen sind aus der Anlage 6 des Anhangs ersichtlich. Die An-
teile sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. 

Pos. 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht 

Es handelt sich um gewährte Darlehen für den Bereich Wohnungsbau. Die Reduzie-
rung der Bilanzposition ergibt sich aus den erhaltenen Tilgungsleistungen in Höhe 
von 5.675,34 Euro. 

Pos. 1.3.5 Wertpapiere des Anlagenvermögens 

Als Wertpapiere des Anlagevermögens wird das Stiftungskapital von rechtlich un-
selbständigen Stiftungen u.ä. in Form von Sparkassenbriefen, Sparbüchern usw. in 
Höhe der Kontostände zum Bilanzstichtag aktiviert. 

Im Jahr 2016 sind für die Stiftung Minneburg Zinsen aus Geldanlagen in Höhe von 
14,10 Euro zugeflossen. Für die Verleihung des Jugendpreises Minneburg in den 
Jahren 2014 und 2015 erfolgte im Jahr 2016 eine Sparbuchentnahme von 3.000 Eu-
ro. 

Der Wert der Stiftung Ostdeutsches Lied bleibt lt. Satzung unverändert und beträgt 
25.600 Euro. 

Die Sparbücher „Patenschaft Dori" und „Spielhaus Dalheim" erzielen jährlich geringe 
Zinserträge. 

Name 31.12.2016 31.12.2015 

Stiftung Minneburg 21.571,64 € 24.557,54 € 
Stiftung Ostdeutsches Lied 25.600,00 € 25.600,00 € 
Patenschaft Dori 13.232,59 € 13.231,13 € 
Spielhaus Dalheim 3.630,33 € 3.629,60 € 
Summe 64.034,56 € 67.018,27 € 
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Pos. 1.3.6 Sonstige Finanzanlagen 

Es wurden insbesondere für den Bereich Wohnungsbau (Wohnungsbauprogramm 
des Landes Hessen) Darlehen an den sonstigen Bereich (Vereine, Nass. Heimstätte 
u.ä.) vergeben. Zum Bilanzstichtag ergibt sich hieraus ein Betrag von 1.281.639,49 
Euro. Die Reduzierung um 87.727,90 Euro gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus 
den fälligen Tilgungsleistungen. Hierin enthalten ist eine Sondertilgung in Höhe von 
rd. 38 TEuro, die im Rahmen eines Darlehensüberganges auf einen privaten Investor 
vertraglich vereinbart wurde. 

Die Bewertung der Genossenschaften zum Bilanzstichtag erfolgte anhand der vorlie-
genden Dividendengutschriften der Geschäftsguthaben. Eine Änderung hat sich, wie 
in den Vorjahren, auch im Jahr 2016 nicht ergeben. 

Name Wert 

Spar- und Bauverein Wetzlar-Weilburg e. G. 35.200,00 € 
Volksbank Mittelhessen e. G. 900,00 € 
Summe 36.100,00 € 

Pos. 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 

Aufgrund des Musters 20 zu § 49 GemHVO wird die Sparkassenträgerschaft über 
den Zweckverband Sparkasse Wetzlar unter der Bilanzposition 1.4 „Sparkassen-
rechtliche Sonderbeziehungen" ausgewiesen. Die Mitgliedschaft im Sparkassen-
zweckverband wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe des Anteils 
an der Sicherheitsrücklage nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet und 
mit einem Betrag in Höhe von 22.251.335,59 € aktiviert. Der Eröffnungsbilanzwert 
wird unverändert beibehalten. 

Pos. 2 — Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu 
bestimmt sind, dauerhaft dem Unternehmen bzw. der öffentlichen Verwaltung zu die-
nen. 

Pos. 2.1 - Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden Vermögensgegenstände bezeichnet, die 
der Gemeinde zur Leistungserfüllung nicht dauerhaft zur Verfügung stehen, sondern 
im Leistungserstellungsprozess eingesetzt und (weiter-) verarbeitet werden. Es han-
delt sich um sog. Verbrauchsgüter. 

Als Vorräte sind gemäß den Hinweisen zur GemHVO größere Lagerbestände über 
10.000 Euro pro Lager anzusetzen. Bestände die aus den Lagern bereits ausgege-
ben wurden, gelten als verbraucht. 
Die tatsächlichen Anschaffungskosten der Vorräte des Zentrallagers wurden der La-
gerbuchhaltung entnommen. Der Bestand wurde stichtagsbezogen zum 31.12.2016 
durch Inventur in Form der körperlichen Bestandsaufnahme überprüft. 
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Der Lagerbestand hat sich gegenüber der Schlussbilanz 2015 per Saldo um 
11.655,19 Euro auf 49.508,57 Euro reduziert. Der Wert der Reduzierung setzt sich im 
Wesentlichen aus der Entnahme von Büro- und Sanitärmaterial zusammen. 

Pos. 2.3 Forderungen 

Die Forderung ist ein Zahlungs- oder sonstiger Leistungsanspruch gegen einen For-
derungsschuldner, der sich aus Gesetz oder aus einem Vertrag ergibt. Forderungen 
sind ein Aktivposten der Vermögensrechnung und gehören zum Umlaufvermögen. 
Die Werthaltigkeit von Forderungen wird zum Bilanzstichtag geprüft und ggfs. ange-
passt, diese Wertberichtigungen sind im Anhang zur Ergebnisrechnung — Pos. 14 —
Abschreibungen erläutert. 

Pos. 2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen  

Es handelt sich bei dieser Position u.a. um eine Forderung in Höhe von rd. 1,6 Mio. 
Euro gegenüber dem Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar bezüglich der Zuordnung von 
Geschäftsanteilen, Grundstücksübertragungen und Sanierungskosten/Zuschuss-
zahlungen für die Freilichtbühne Rosengärtchen. 

Weiterhin sind die an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen im Rahmen 
der gemeinsamen Liquiditätsplanung ausgegebenen kurzfristigen Finanzausleihun-
gen in dieser Position ausgewiesen, diese betragen zum Bilanzstichtag rd. 8,9 Mio. 
Euro. 

Pos. 2.4 Flüssige Mittel 

Flüssige Mittel sind alle Bar- oder Buchbestände, die kurzfristig zur Disposition ste-
hen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben 
auf Bankkonten. 

Pos. 3 — Rechnungsabgrenzungsposten 

Als aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschluss-
stichtag auszuweisen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem 
Tag darstellen. 

Die Ansparraten und Sonderbeiträge aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B in Höhe 
von 1.424.443,04 Euro und die Beamtenbesoldung für den Monat Januar in Höhe 
von rd. 300 T€ werden u.a. als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. 
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1.2. Erläuterungen zur Vermögensrechnung — Passiva 

Pos. 1 — Eigenkapital 

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Saldo von Vermögen und Schulden. Es teilt 
sich in die Nettoposition, die Rücklagen und Sonderrücklagen und die Ergebnisver-
wendung auf. 

Die Veränderung des Eigenkapitals setzt sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung Betrag Anmerkung 

Ordentliches Ergebnis 2.043.518,05 € lt. Ergebnisrechnung 2016 

Außerordentliches Ergebnis -462.352,05 € lt. Ergebnisrechnung 2016 

Zinsen Sonderrücklagen +16,29 € Minneburg, Doh, Dalheim 

Gesamtbetrag 1.581.182,29 € 

Pos. 1.1 — Nettoposition 

Die Nettoposition in Höhe von 78.940.307,97 Euro hat sich gegenüber dem Vorjahr 
nicht verändert. 

Pos. 1.2 — Rücklagen und Sonderrücklagen 

Bei Rücklagen handelt es sich gemäß § 58 Nr. 29 GemHVO um einen Bestandteil 
des Eigenkapitals. Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen, zweckgebunde-
nen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden. 

Pos. 1.2.1 — Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

Die Rücklage für das ordentliche Ergebnis betrug in der Eröffnungsbilanz 
25.270.294,71 Euro, sie wurde mit den vorgetragenen ordentlichen Ergebnissen 
endgültig zum Jahresabschluss 2014 verrechnet und somit zum Bilanzstichtag 
31.12.2014 aufgelöst. 

Pos. 1.2.2. — Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

Die Rücklage für das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 4.204.221,46 Euro hat 
sich wie folgt entwickelt: 
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Jahr Betrag 

2009 + 224.864,11 € 

2010 + 695.063,95 € 

2011 + 419.371,94 € 

2012 + 661.199,77 € 

2013 + 195.193,13 € 

2014 +1.266.214,54 € 

2015 +742.314,02 € 

Im außerordentlichen Ergebnis werden im Wesentlichen Grundstücksverkäufe dar-
gestellt, sie sind in den jeweiligen Jahresabschlüssen erläutert. 

Pos. 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 

In der Position sind enthalten: 
- Museumsrücklage 41.906,78 Euro 
- Wetzlarer Festspiele 6.200 Euro 

Die bereits bestandenen kameralen zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rah-
men der Erstellung der Eröffnungsbilanz in diese Position übergeleitet (vgl. Überlei-
tungsrichtlinien, § 59 GemHVO-Doppik). Es handelt sich nach § 23 GemHVO um 
eine freiwillige Rücklage. 

Pos. 1.2.4 Sonderrücklagen 

Das Stiftungskapital einer rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung ist in der Bilanz 
zu passivieren. Das Vermögen der Stiftung in Form von Sparbriefen, Zertifikaten etc. 
ist als Sondervermögen zu aktivieren und unter zweckgebundene Sonderrücklagen 
als Passivposten auszuweisen. 

Ergebnis 2016 Ergebnis 2015 

Minneburg 21.571,64 Euro 23.057,54 Euro 
Ostdeutsches Lied 25.600,00 Euro 25.600,00 Euro 
Spielhaus Dalheim 3.630,33 Euro 3.629,60 Euro 
Patenschaft Dori 13.232,59 Euro 13.231,13 Euro 
Summe 64.034,56 Euro 65.518,27 Euro 

Die Geldmittel der Stiftung Minneburg sind in einem Sparbrief und einem Sparbuch 
angelegt. Bei den geringfügigen Zugängen „Spielhaus Dalheim" und „Patenschaft 
Dori" handelt es sich um Zinsen, die den Sparbüchern zugeflossen sind. Bei der Stif-
tung „Ostdeutsches Lied" bleibt der satzungsmäßig festgelegte Betrag erhalten, die 
Zinserträge werden im Ergebnishaushalt im Produkt Heimat- und Kulturpflege ver-
einnahmt und stehen für den Bereich „Ostdeutsches Lied" zur Verfügung. 
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Pos. 1.3 — Ergebnisverwendung 

Die Defizite des ordentlichen Ergebnisses haben sich seit Einführung der Doppik wie 
folgt entwickelt: 

Jahr Betrag 

2009 - 8.178.259,45 € 

2010 - 6.927.012,54 € 

2011 - 7.988.191,29 € 

2012 - 6.156.423,44 € 

2013 - 9.260.288,27 € 

2014 - 7.365.802,99 € 

2015 - 9.331.889,73 € 

2016 +2.043.518,05 € 

Gesamt - 53.164.349,66 € 

Diesen Ergebnissen steht die Rücklage aus ordentlichen Ergebnisses zum Stand EB 
in Höhe von 25.270.294,71 und die Entnahme der Rücklage Minneburg in Höhe von 
insgesamt 13.000 Euro für den Zeitraum gegenüber, so dass der Ergebnisvortrag 
des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016 nun -29.923.073,00 Euro beträgt. 

Die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses haben sich wie folgt entwickelt: 

Jahr Betrag 

2009 + 224.864,11 € 

2010 + 695.063,95 € 

2011 + 419.371,94 € 

2012 + 661.199,77 € 

2013 + 195.193,13 € 

2014 +1.266.514,54 € 

2015 +742.314,02 € 

2016 -462.352,05 

Gesamt 3.742.169,41 € 

Die Ergebnisse bis zum Jahr 2015 sind in die entsprechende Rücklage eingestellt 
(vgl. Pos. 1.2.2). 

Der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag wird in der Bilanzposition 1.3.2 ausgewie-
sen. Er setzt sich im Jahresabschluss 2016 wie folgt zusammen: 

Ordentliches Ergebnis: 2.043.518,05 Euro 
Außerordentliches Ergebnis - 462.352,05 Euro 
Jahresergebnis + 1.581.166,00 Euro 
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Die Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse ist im Anhang 
umfangreich erläutert. 

Pos. 2 — Sonderposten 

Als Sonderposten sind gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO erhaltene Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge zu passivieren und nach Maßgabe 
der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulö-
sen. 

Der Wert der gesamten Sonderposten hat sich per Saldo von 70.839.419,46 Euro 
um 959.041,23 Euro auf 69.880.378,23 Euro reduziert. 

Pos. 2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

Hierunter fallen Zugänge aus verschiedenen Zuweisungen aus dem öffentlichen Be-
reich i. H. v. insgesamt 2.350.505,16 Euro u.a. für die Soziale Stadt (rund 423.800 
Euro), für Band- und Katastrophenschutz (rund 111.750 Euro), für den ÖPNV (rund 
1.018.236 Euro), für Landesstraßen mit Baulastträgerschaft (rund 460.000 Euro) so-
wie Rad- und Wanderwege (rund 114.800 Euro). 
Außerdem sind hier die Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionspro-
gramms (Zugang rund 52.732 Euro) dargestellt. 

Die bisherige allg. Investitionspauschale wird im neuen Finanzausgleichsgesetz 
nicht weitergeführt. Demnach wird nur noch der ländliche Raum und Mittelzentren im 
ländlichen Raum gefördert. Somit entfällt erstmalig ein Zugang bei der Investitions-
pauschale im Jahr 2016. 
Da pauschale Investitionszuweisungen und Zuschüsse, die nicht maßnahmenbezo-
gen zugeordnet werden, jährlich mit einem Zehntel der Ursprungsbeträge aufgelöst 
werden dürfen, vermindert sich aufgrund der zeitanteiligen Auflösung (515.300 Euro) 
im Jahr 2016 der Restbuchwert per Saldo um 515.300 Euro auf 1.920.141,66 Euro . 

Pos. 2.1.2 - Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich 

Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Wert dieser Bilanzposition um Bestände 
aus der Eröffnungsbilanz 2009, zzgl. eines Investitionszuschusses der Firma Bude-
rus für den Hochwasserschutz Dillfeld aus den Jahren 2013/2014. 

Weiterhin fällt im Jahr 2016 ein Zugang aus einer Zuweisungen aus dem nicht-
öffentlichen Bereich an. Zu nennen ist hier ein Zuschuss für die Neubeschaffung der 
Orgel der Friedhofskapelle Steindorf i. H. v. 700 Euro. 

Insgesamt werden im Jahr 2016 aus den nicht-öffentlichen Zuschüssen 35.994,77 
Euro an Auflösung generiert. Somit hat sich diese Bilanzposition von 1.256.811,40 
Euro per Saldo um 35.294,77 Euro auf 1.221.516,63 Euro reduziert. 
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Pos 2.1.3 - Investitionsbeiträge 

Diese Position beinhaltet Erschließungsbeiträge für Kanäle, Kanalhausanschluss-
kostenerstattungen und Erschließungsbeiträge für Straßen bzw. Infrastrukturkosten-
beiträge. Weiterhin werden hier die Ablösebeiträge für nicht nachgewiesene PKW-
Stellplätze von Neubauten „Dritter" ausgewiesen. 

Per Saldo ändert sich der Bilanzwert um 164.330,28 Euro auf 14.940.531,35 Euro. 
Diese Beiträge werden analog den Vermögensgegenständen zeitbezogen aufgelöst 
(z.B. Bereich Kanal 50 Jahre, Bereich Straße 30 Jahre). 

Die Reduzierung im Jahr 2016 basiert einerseits auf der Auflösung der Sonderposten 
in Höhe von 1.205.978,56 Euro, andererseits auf Zugängen i.H.v. 1.002.550,92 Euro. 

Im Bereich Wasser-/Abwasser ist nach Auflösung von Sonderposten (103.887,54 
Euro) und Passivierung neuer Beiträge (170.361,83 Euro) eine Bilanzerhöhung i.H.v. 
66.482,21 Euro auf 3.377.658,94 Euro zu verzeichnen. 

Andererseits ist im Bereich Gemeindestraßen eine Wertreduzierung von 147.475,90 
Euro erfolgt. Die Reduzierung des Bilanzansatzes der Investitionsbeiträge im Bereich 
Gemeindestraßen resultiert im Wesentlichen aus ertragswirksamen Auflösungen i. H. 
v. 978,971,07 Euro und neuen Passivierungen lediglich i. H. v. 792.405,73 Euro. 

Zuschreibungen i. H. v. 39.097,36 Euro im Bereich der Investitionsbeiträge erfolgen 
aufgrund von (Teil-)Rückzahlungen bereits in Vorjahren passivierter Investitionsbei-
träge. 

Bezüglich ergänzender Informationen zu den Investitionsbeiträgen wird auf die 
Drucksache Nummer 2152/14/1-65 aus dem Jahr 2014 verwiesen. Die Beitragserhe-
bung konnte leider in den letzten Jahren nicht in der angestrebten Geschwindigkeit 
umgesetzt werden. 

Pos. 2.2 — Sonderposten für den Gebührenausgleich 

In 2016 wurde im Rahmen der gesplitteten Abwassergebühr ein Überschuss erwirt-
schaftet, der laut Definitionen des KVKR in dieser Bilanzposition als Sonderposten 
Gebührenausgleich abzubilden ist. Dieser Überschuss beziffert einen Wert i.H.v. 
338.571,00 Euro und resultiert maßgeblich aus Verbräuchen, die in 2015 veranlagt, 
aber erst in 2016 kassenwirksam wurden. 
Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt nach Maßgabe der Ergebnisse der 
Folgejahre gemäß des KAG. 
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.5 der Ergebnisrechnung verwiesen. 

Im Vorjahr 2015 erfolgt erstmals die Darstellung unter Bilanzposition P 2.2. 
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Pos. 2.4 - Sonstige Sonderposten 

Die Sonderposten, die in dieser Bilanzposition passiviert sind, ergeben sich aufgrund 
verschiedener Sachspenden und Spenden für aktivierungspflichtige Anschaffungen 
insbesondere im Bereich der städtischen Kindertagesstätten. 
Weiterhin sind hier Schadensersatzleistungen verbucht, die für die Anschaffung neu- 
er aktivierungsfähiger Anlagegüter verwendet werden. 

Insgesamt erfährt diese Bilanzposition einen Rückgang i.H.v. 1.260,07 Euro auf 
54.180,27 Euro, der aus Zugängen i.H.v. 6.509,89 Euro und anteiligen Auflösungen 
i.H.v. 7.769,96 Euro resultiert. 

Pos. 3 - Rückstellungen 

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden 
und zählen zum Fremdkapital. Sie sind hinsichtlich dem Grunde, dem Zeitpunkt oder 
der Höhe nach noch nicht genau bestimmt. 

Die Entwicklung der Rückstellungen wird im Punkt Anlagen - Anlage 2 — Rückstel- 
lungen dargestellt und erläutert. 

Die Dienstherrenwechsel nach 8107 b BeamtVG werden ab dem Jahresabschluss 
2016 als Rückstellung dargestellt und erläutert. 

Weitergehende Erläuterungen ergeben sich für folgende Rückstellungen: 

Pos. 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Die Ermittlung der Pensionsverpflichtung erfolgte für die Jahresabschlüsse 2009 - 
2015 - unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck — nach versi- 
cherungsmathematischen Teilwertverfahren ($6a Abs. 3 EStG). Die Abzinsung der 
Pensionsverpflichtung erfolgte mit 6 % p.a. nach 8 41 Abs. 5 GemHVO. Das Ruhe- 
gehalt wird mit Ruhestandseintritt (zwischen dem 65. und dem 67. Lebensjahr) ge- 
mäß $ 33 Abs. 1 und 3 HBG oder bei vorzeitiger Invalidität gezahlt. Für Beam- 
te/innen im feuerwehrtechnischen Dienst gelten nach $ 113 i.V.m. 8 112 Abs. 1 und 
2 HBG die besondere Altersgrenze zwischen dem 60. und 62. Lebensjahr. Dieser 
Personenkreis tritt jedoch weiterhin mit der Vollendung des 60. Lebensjahres in den 
Ruhestand, wenn ein Einsatz im Schicht- oder Wechseldienst von mindestens 20 
Jahren nachgewiesen werden kann ($ 113 i.V.m. 8 112 Abs. HBG). Dies ist in der 
Regel nicht der Fall. Zum Jahresabschluss 2016 wurde insbesondere aus Kosten- 
gründen auf die Vergabe eines Gutachtens verzichtet. Bei der Ermittlung der Höhe 
der Rückstellung wurden die durchschnittlichen Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Ab 
dem Jahresabschluss 2018 wird gemäß der rechtlichen Vorgaben ein finanzmathe- 
matisches Gutachten zur Ermittlung des Rückstellungsbetrages erstellt. 

Die Ermittlung der Verpflichtung zu künftigen Beihilfeleistung an Pensionäre 
und Hinterbliebene erfolgte für die Jahresabschlüsse 2009 — 2015 — unter Verwen- 
dung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck — nach dem versicherungsmathe- 
matischen Teilwertverfahren. Das zu berücksichtigende Beihilfegeld wird mit Ruhe- 
standseintritt (zwischen dem 65. und dem 67. Lebensjahr) gemäß $ 33 Abs. 1 und 3 _ 
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HBG oder bei vorzeitiger Invalidität gezahlt. Für Beamte/innen im feuerwehrtechni- 

schen Dienst gelten nach $ 113 i.V.m. $ 112 Abs. 1 und 2 HBG die besondere Al- 
tersgrenze zwischen dem 60. Und 62. Lebensjahr. Dieser Personenkreis tritt jedoch 
weiterhin mit der Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand, wenn ein Ein- 
satz im Schicht- oder Wechseldienst von mindestens 20 Jahren nachgewiesen wer- 
den kann ($ 113 i.V.m. $ 112 Abs. HBG). Dies ist in der Regel nicht der Fall. Die Ab- 
zinsung der Verpflichtung zu künftigen Beihilfeleistung an Pensionäre und Hinterblie- 
bene erfolgt mit 5,5 % p.a. (orientiert an $ 6 EStG). Zum Jahresabschluss 2016 wur- 
de insbesondere aus Kostengründen auf die Vergabe eines Gutachtens verzichtet. 
Bei der Ermittlung der Höhe der Rückstellung wurden die durchschnittlichen Vorjah- 
reswerte zu Grunde gelegt. Ab dem Jahresabschluss 2018 wird gemäß der rechtli- 

chen Vorgaben ein finanzmathematisches Gutachten zur Ermittlung des Rückstel- 
lungsbetrages erstellt. ° 

Die Ermittlung der Verpflichtung aus Altersteilzeitregelungen erfolgte nach dem 
Pauschalwertverfahren des BMF-Schreibens vom 28. März 2007 (BStBl. IS. 297), 
geändert durch BMF-Schreiben vom 11. März 2008 (BStBl. | S. 496). Als biometri- 
sche Grundlage wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet. Der 
Berechnung wurde ein Zinsfuß von 5,5 % p.A, zugrunde gelegt. Rückstellungen für 

Altersteilzeit wurden nur für genehmigte Anträge auf Altersteilzeit gebildet. Im Jahr 
2016 bestand nur noch ein solcher Fall, der zum 30.09.2016 abgewickelt wurde. 

Pos. 3.2 - Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsge- 

setz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 

Gemäß 8 39 Abs. 1 Ziff. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- 
keiten und unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen 
nach dem Finanzausgleichsgesetz zu bilden. Dies ist der Fall, wenn in den Haus- 
haltsjahren, die in die Berechnung einbezogen werden, ungewöhnlich hohe Steuer- 
einnahmen erzielt wurden. 

Der Ermittlung der Rückstellung liegt das Berechnungsschema des Hessischen Städ- 
te- und Gemeindebundes zu Grunde; demnach weichen die Steuererträge 2016 ge- 
genüber der durchschnittlichen Betrachtung der letzten fünf Jahre nicht ungewöhn- 

lich ab, so dass kein Betrag in die Rückstellung eingestellt wurde. 

Pos. 4 Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe des Rückzahlungswertes angesetzt. Die Gliede- 
rung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht 
dargestellt. Besonderheiten sind in den einzelnen Bilanzpositionen beschrieben. 

Pos. 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- 

förderungsmaßnahmen 

Die Bestände der Verbindlichkeiten für langfristige Darlehen wurden durch Salden- 
- bestätigungen zum 31.12.2016 nachgewiesen und stellen sich wie folgt dar: 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 132.117.642,62 Euro 
(einschließlich 174.701,81 Euro Stichtagsabgrenzung von Zinsen des Berichtsjahres) 
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Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 6.907.644,64 Euro 
(einschließlich 112.838,61 Euro Stichtagsabgrenzung von Zinsen des Berichtsjahres) 

Pos. 4.3 — Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 

Die kurzfristigen Darlehen in Höhe von 57.287.189,40 Euro für Kassenkredite und 
Liquiditätshilfen stellen sich wie folgt dar: 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 57.287.189,40 Euro 
(einschließlich 5.327,08 Euro Stichtagsabgrenzung von Zinsen des Berichtsjahres) 

Durch diese Mittel werden die auf der Aktivseite in Position 2.3.4 dargestellten Forde-
rungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 8.916.100,00 Euro mitfinanziert. 

Pos. 4.9 — Sonstige Verbindlichkeiten 

In dieser Position werden u.a. folgende Sachverhalte abgebildet: 

Es werden bei verschiedenen Krediten Zinszahlungen jahresübergreifend geleistet, 
diese sind gemäß § 40 Nr. 4 GemHVO abzugrenzen. Daraus ergibt sich zum Bilanz-
stichtag ein Betrag von 1.744,09 Euro. 

Der Anspruch aus dem Leistungsentgelt nach TVÖD wird als Verbindlichkeit in Höhe 
von rd. 451 T€ dargestellt. Die Ausschüttung an die Mitarbeiter bei Zielerreichung 
erfolgt im folgenden Jahr. 
Die nicht verwendeten zweckgebunden Spendenmittel gehen in die Vermögensrech-
nung als Verbindlichkeit in Höhe von rd. 87 T€ ein. 

Bei Dienstherrenwechsel (§107 b BeamtVG) sind die vom bisherigen Dienstherrn für 
den Beamten gebildeten Pensionsverpflichtungen auch über den Zeitpunkt des Aus-
scheidens beizubehalten, sie wurden bisher als sonstige Verbindlichkeit dargestellt, 
im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurde empfohlen diesen 
Sachverhalt im eine Rückstellung umzugliedern. 

Pos. 5 — Rechnungsabgrenzungsposten 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Ab-
schlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit diese Erträge für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Im Wesentlichen werden hier die Grabnutzungsgebühren mit 4.257.518,06 Euro 
ausgewiesen. Mit Zahlung der Nutzungsgebühr wird das Recht erworben, die Grab-
stätte über einen bestimmten Zeitraum (15, 25 sowie 30 Jahre) zu nutzen. Der Be-
trag ist anteilig über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen. 
Im Jahr 2016 ergab sich eine Auflösung aus Vorjahren in Höhe von 355.558,57 Euro 
und eine Zuführung aus Entgelten in Höhe von 428.473,52 Euro. 
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Ergebnisrechnung 
zum 

31.12.2016 
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2016 02.05.2018 
01 Stadt Wetzlar 

Ergebnisrechnung 
- Euro - 

Nr. Konten Bezeichnung 

Ergebnis 

2015 

Fortge- 
schriebener 

Ansatz 

2016 

Ergebnis 

2016 

Vergleich 

fortgeschriebener 
Ansatz/ Ergebnis 

(Sp. 5../. Sp. 6) 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 50  50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.575.504,20 1.654.160,00 1.654.287,32 -127,32 

2. 51  51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.654.376,36 15.015.280,00 14.981.076,26 34.203,74 
3.  548-549 548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.707.484,80 3.267.200,00 3.296.042,05 -28.842,05 

4. 52  52 / Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 55  55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen 56.675.018,41 70.084.000,00 73.128.757,62 -3.044.757,62 

6. 547  547 / Erträge aus Transferleistungen 2.188.109,21 2.355.080,00 2.263.991,35 91.088,65 
7. 540-543 540-543 / Erträge aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen 26.315.751,72 30.786.070,00 30.088.826,27 697.243,73 

8. 546  546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.- 
beiträgen 4.555.948,41 4.560.520,00 4.608.749,60 -48.229,60 

9. 53  53 / Sonstige ordentliche Erträge 2.976.560,77 3.070.300,00 3.088.166,92 -17.866,92 

10. Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 

21 111.648.753,88 130.792.610,00 133.109.897,39 -2.317.287,39 

11. 62-63, 62, 63, 640-643, 647-649, 65 / 
640-643, 
647-649, Personalaufwendungen 

65 36.880.862,81 38.630.193,00 38.055.384,96 574.808,04 

12. 644-646 644-646 / Versorgungsaufwendungen 1.806.828,03 3.146.330,00 3.081.718,23 64.611,77 

13. 60-61,  60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und 
67-69 Dienstleistungen 15.467.301,74 16.561.414,53 15.371.630,21 1.189.784,32 

14. 66  66 / Abschreibungen 10.577.223,67 10.593.360,00 10.978.378,97 -385.018,97 

15. 71  71 / Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.977.590,08 12.618.431,15 11.973.585,92 644.845,23 

16. 73  73 / Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 32.265.869,87 39.208.130,00 39.612.567,10 -404.437,10 

17. 72  72 / Transferaufwendungen 8.050.389,09 8.804.310,14 8.658.332,59 145.977,55 

18. 70, 74, 70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen 
76 97.013,54 76.540,00 77.596,32 -1.056,32 

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen 

(Position 11 bis 18) 117.123.078,83 129.638.708,82 127.809.194,30 1.829.514,52 

20. Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -5.474.324,95 1.153.901,18 5.300.703 09 -4.146.801,91 

21. 56-57 56, 57 / Finanzerträge 416.164,02 560.650,00 714.537,29 -153.887,29 

22. 77  77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.274.991,87 4.024.760,00 3.971.722,33 53.037,67 

23. Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22) -3.858.827,85 -3.464.110,00 -3.257.185,04 -206.924,96 

24. Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 

M1 -9.333.152,80 -2.310.208,82 2.043.518 05 -4.353.726,87 

25. 59  59 / Außerordentliche Erträge 2.797.781,44 0,00 2.362.260,52 -2.362.260,52 

26. 79  79 / Außerordentliche Aufwendungen 2.055.467,42 0,00 2.824.612,57 -2.824.612,57 

27. Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. 

Position 26) 742.314,02 0 00 -462.352.05 462.352 05 

28. Jahresergebnis (Position 24 und Position27) -8.590.838,78 -2.310.208,82 1.581 166 00 -3.891.374,82 

29. 901-909  Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.034.000,13 1.776.380,00 2.272.261,87 -495.881,87 

30. 91  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.034.000,13 1.776.380,00 2.272.261,87 -495.881,87 

31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 

(Pos. 29./. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 

32. Jahresergebnis nach internen 

Leistungsbeziehungen (Pos. 28 und 311 -8.590.838,78  -2.310.208,82  1.581.166 00 -3.891.374,82 
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